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BUNDESMINISTERIN FUR INNERES

Mag.? JOHANNA MIKL-LEITNER

HERRENGASSE 7
Frau 1010 WIEN

TEL +43-1 53126-2352

Prasidentin des Nationalrates Cp et 551060101

Dorls BureS ministerbiro@bmi.gv.at
Parlament

1017 Wien

GZ: BMI-LR2220/0056-11/1/2016
Wien, am 23. Marz 2016

Der Abgeordnete zum Nationalrat Peter Pilz, Freundinnen und Freunde haben am
25. Janner 2016 unter der Zahl 7659/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend ,Zugriff des Verfassungsschutzes auf die Datenbank des Hauptverbandes der

Sozialversicherungstrager® gerichtet.
Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 3:

Der in der Anfrage dargestellte Vorwurf ist Gegenstand von Ermittlungen durch das
Bundesamt zur Korruptionspravention und Korruptionsbekampfung.

Deren Ergebnis wird vor der Ergreifung von dienstrechtlichen MalRnahmen abgewartet.

Zu Frage 4:
Nein.

Zu Frage 5:
Ja.

Zu den Fragen 6 und 15:

Solche Datenanfragen koénnen durch einen Beamten bzw. eine Beamtin selbststandig

durchgefihrt werden.
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Zu den Fragen 7 bis 11, 20 und 25:

Der Hauptverband der Sozialversicherungstrager als datenschutzrechtlicher Auftraggeber

hat den Sicherheitsbehdrden die Online-Zugriffsmoglichkeit zu seinen Datenanwendungen
zur Verfugung gestellt und diese an individuell zu vergebende Zugriffsrechte (,AJ-WEB®)
gebunden. Die Rechteprofile fir die ,zugriffsberechtigte Stelle” (hier: ,die Exekutive“) werden
vom Auftraggeber einer Anwendung, somit in concreto vom Hauptverband der
Sozialversicherungstrager, definiert. Auch die Prifung der Zulassigkeit der Rechtevergabe
erfolgt immer beim Auftraggeber.

Die Abfragemoglichkeit ist auf die Versicherungsnummer, den Dienstgeber, den
leistungszustandigen Versicherungstrager und den Umstand, ob eine bestimmte Person
derzeit oder innerhalb der letzten drei Jahre beschaftigt war, begrenzt. Die
Dienstnehmerauskunft des AJ-WEB beinhaltet Personendaten und Dienstgeberdaten.

Uber ,derartige Benutzer-IDs* (....@bmi.gv.at), wie in der Prdambel zur Anfrage dargestellt,
verfugen samtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenressorts.

Mit Stichtag 2. Februar 2016 verfliigen davon 30.372 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Innenressorts (,die Exekutive®) Uber Zugriffsrechte zu den Datenanwendungen des
Hauptverbandes der Sozialversicherungstrager. Eine Einschrankung der Zugriffsrechte an
einen individuell eingrenzbaren Bedienstetenkreis ist nicht erfolgt.

Generell wurden somit fur alle Dienststellen der Sicherheitsbehérden im Bereich des
Innenressorts (,die Exekutive“) entsprechend den Vorgaben des Hauptverbandes der
Sozialversicherungstrager als datenschutzrechtlichem Auftraggeber individuelle Zugriffs-
rechte eingerdaumt. Technische Beschrankungen, welche das Vorliegen der
Voraussetzungen nach § 53 Abs. 3 Sicherheitspolizeigesetz fordern, bestehen nicht.

Die vorgesehene Interessensabwagung ist von den abfragenden Beamten bzw. deren
Vorgesetzten im Einzelfall selbstandig vorzunehmen, wobei die Abfrage von Daten aus dem
Versicherungsnummernkataster — wie in entsprechenden Dienstanweisungen der
Landespolizeidirektionen festgelegt — nur in den Fallen zulassig ist, fur die eine
entsprechende Rechtsgrundlage (z.B. § 76 Strafprozessordnung fiir das Strafrechtswesen,
§ 53 Abs. 3 Sicherheitspolizeigesetz in Angelegenheiten der Sicherheitspolizei, § 123 Abs. 5
Kraftfahrgesetz im Kraftfahrwesen oder § 106 Fremdenpolizeigesetz und § 37 Abs. 5
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz im Fremdenwesen) und ein freigeschalteter
Abfragecode besteht.

Eine entsprechende Dienstanweisung des Bundesministeriums fur Inneres hinsichtlich der
Datensicherheitsvorschriften fur das Verwenden von Daten des BAKS (Buro-, Automations-
und Kommunikationssystem) und samtlicher Datenanwendungen, die mit BAKS verbunden

sind, besteht. Ebenso wird auf Schulungen der Rechtmafigkeit von Abfragen verwiesen.
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Zu den Fragen 12 bis 14:

Bezuglich der Kontrolle der Zugriffe bzw. Anfragen an den Hauptverband der

Sozialversicherungstrager als datenschutzrechtlichem Auftraggeber muss auf die Homepage
des Hauptverbandes der Sozialversicherungstrager verwiesen werden:
http://www.hauptverband.at/portal27/portal/hvbportal/content/contentWindow?contentid=100
07.693783&action=2

Im Ubrigen erfolgen stichprobenartige Kontrollen durch den Hauptverband der

Sozialversicherungstrager, die zur weiteren Uberprifung Ubermittelt werden.

Zu den Fragen 16 bis 18:

Nein, zumal das Bundesministerium fiir Inneres nicht datenschutzrechtlicher Auftraggeber

bzw. Dienstleister ist.

Es werden jedoch im Hauptverband der Sozialversicherungstrager alle Auskinfte
protokolliert. Die anfragenden Stellen, somit auch das Bundesministerium fur Inneres, sind
verpflichtet, die RechtmaRigkeit der Anfragen stichprobenartig zu Uberprifen, wobei der

Hauptverband der Sozialversicherungstrager die Stichproben zur Verfiigung stellt.

Zu Frage 19:
Das Abfrageprotokoll beinhaltet: Datum, Uhrzeit, User, Rechtsgrundlage, Bearbeitungsgrund

und angefragte Person.

Zu den Fragen 21 bis 23:

Nein. Hinsichtlich des internen Kontrollsystems wird auf die Homepage des Hauptverbandes

der Sozialversicherungstrager verwiesen.

Zu Frage 24:
Die Erteilung von Rechtsauskiinften fallt nicht unter das parlamentarische Inter-

pellationsrecht.

Es wird auf § 1 Abs. 3 des Bundesgesetzes Uber die Amtshilfe der Sozialversicherungstrager
fur die Sicherheitsbehorden im Dienste der Strafrechtspflege (BGBI. Nr. 762/1996 idF BGBI.
I Nr. 112/2007) verwiesen.

Zu den Fragen 26 bis 30:

Den Sicherheitsbehdérden wurden Zugriffsrechte auf nachfolgende Datenanwendungen

Dritter eingerichtet:
e Zentrale Begutachtungsplakettendatenbank;

e Gewerbeinformationsservice Austria;
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e Firmenbuch;

e Zentrales Fuhrerscheinregister und

e Grundbuch.
Die rechtliche Beurteilung Uber die Zulassigkeit der Vergabe der entsprechenden Zugriffs-
rechte obliegt — ebenso wie die Kontrolle der erfolgten Zugriffe — dem jeweiligen Auftrag-

geber einer Datenanwendung.

Zu Frage 31:
Im Rahmen der berufsbegleitenden Fortbildung werden die Bediensteten und auch deren

Vorgesetzte hinsichtlich des Umganges mit Daten immer wieder sensibilisiert.

Mag.? Johanna Mikl-Leitner

www.parlament.gv.at



Signaturwert

ccELDB42z+aj | 9Ei 7WHBB6A BeX &6 2G5t AN WO Nzu8Z3g+JEaqGQxv3uj UBs9dWRt QLhaC75 von 5
| VeWPFKVBt Wi R20e901v X0426US+Qvku9o6aYa2j NY2kek5MNoOPgsUSi 2pxgvww NOAXPHTsJK72LuZeakox
UnpulL4Dde+ZI YEUt ti gZi YWRgx5nBB2GrusEmdj zi | 29Bnc 6RAXDpA6HANVSPDg27FMPKFOGH/ 1Mzdbd4Jl p
Z5d3KngL8Fj F92sXI nE+4MbEK4AVWKN30JCKf +v6TYVI nZnmElhzt Rhsel 44sPFKyt 8j GhCLI N SG754nkuSEV

Dl 2bdQ==

Datum/Zeit 2016- 03-24T09: 44: 39+01: 00

CN=a- si gn-cor porat e-1ight-02, QU=a-si gn-cor porate-I|ight-02, O=A-

Aussteller-Zertifikat | Trust Ges. f. Sicherheitssysteme i melektr. Datenverkehr GrbH, C=AT

Serien-Nr. 1710479

Parameter et si - bka-noa-1.0

Prufinformation

I nformati onen zur Prifung der el ektronischen Signatur finden Sie unter:
https://ww. si gnat urpruefung.gv.at. Eine Verifizierung des Ausdruckes kann bei
ausst el | enden Behorde/ Di enststelle erfol gen.

der

Hinweis

Di eses Dokunment wurde antssigniert.

Unterzeichner Par | ament sdi r ekti on

K OSTp
S ©
/& @ k3 \

Datum/Zeit-UTC 2016- 03- 24T09: 49: 21+01: 00

| Parlamentsdirektion
‘ SIGNATUR ‘

Prifinformation I nformati onen zur Prifung der el ektroni schen Signatur und des

Ausdrucks finden Sie unter: https://ww.parlanent.gv. at/signatur

Hinweis

Di eses Dokument wurde el ektronisch signiert.

www.parlament.gv.at


https://www.signaturpruefung.gv.at.

		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-03-24T09:49:21+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




